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Vormerkung: 
 
 
1. Bisheriger Ablauf 
 
Die Kindertagesstätte an der Rödlstraße wird voraussichtlich ab Januar 2025 neben den bereits 
sechs in städtischer Trägerschaft bestehenden Einrichtungen  
 
- Städtischer Kindergarten und Hort am Brauneckweg mit den Naturgruppen am Hofgarten 
- Städtische Kindertagesstätte Kastanienburg 
- Städtisches Kinderhaus an der Daimlerstraße 
- Städtische Kinderkrippe an der Ingbert-Naab-Straße 
- Städtische Kindertagesstätte an der Maximilianstraße 
- Städtische Kindertagesstätte in der Münchnerau 
 
eine weitere Einrichtung der Kindertagesbetreuung in der Stadt Landshut. Auf die hierzu 
erfolgte Beschlussfassung des Jungendhilfeausschusses am 08.05.2023 wird insoweit Bezug 
genommen.  
 
Die zu erlassende Satzung für die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte an der Rödlstraße als 
städtische Einrichtung wurde bis auf das Datum ihres Inkrafttretens im Jugendhilfeausschuss 
am 08.02.2024 und im Plenum am 01.03.2024 beschlossen.  
 
 
2. Weiteres Vorgehen 
 
Anknüpfend an den Beschluss des Plenums vom 01.03.2024 soll nunmehr das zum damaligen 
Zeitpunkt noch mit XXXX bezeichnete Inkrafttreten der Satzung unter § 4 hinreichend kon-
kretisiert werden, inhaltliche Änderungen werden nicht vorgenommen (vgl. Anlage 1).   
 
Entsprechend Art. 26 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung soll die Satzung eine Woche nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft treten.  
 
 
Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss 
 

Dem Plenum wird der Erlass der anliegenden, vom Referenten vorgelegten, erläuterten und 
einen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Satzung für die städtische Kindertagesstätte 
an der Rödlstraße empfohlen. 
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Beschlussvorschlag für das Plenum 

 

Der Erlass der anliegenden, vom Referenten vorgelegten, erläuterten und einen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildenden Satzung für die städtische Kindertagesstätte an der 
Rödlstraße wird beschlossen. 

 
    
 
 
 

Anlagen:  
Anlage 1 - Entwurf konkretisierte Satzung für die städtische Kindertagesstätte an der 

Rödlstraße 
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